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§ 634 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Ereignet sich nach dem Antritte der Reise einer der im § 629 erwähnten Zufälle, so ist jeder Teil befugt, von dem

Vertrage zurückzutreten, ohne zur Entschädigung verpflichtet zu sein.

2. (2)Tritt jedoch einer der im § 629, Abs. 1, Nr. 1, bezeichneten Zufälle ein, so muß, bevor der Rücktritt stattfindet,

auf die Beseitigung des Hindernisses drei oder fünf Monate gewartet werden, je nachdem sich das Schiff in einem

europäischen oder in einem außereuropäischen Hafen befindet.

3. (3)Die Frist wird, wenn der Schiffer das Hindernis während des Aufenthalts in einem Hafen erfährt, von dem Tage

der erhaltenen Kunde, andernfalls von dem Tage an berechnet, an welchem der Schiffer, nachdem er davon in

Kenntnis gesetzt worden ist, mit dem Schiffe zuerst einen Hafen erreicht.

4. (4)Die Ausladung des Schiffes erfolgt mangels einer anderweitigen Vereinbarung in dem Hafen, in welchem es

sich zur Zeit der Erklärung des Rücktritts befindet.

5. (5)Für den zurückgelegten Teil der Reise ist der Befrachter Distanzfracht (§§ 630, 631) zu zahlen verpflichtet.

6. (6)Ist das Schiff infolge des Hindernisses in den Abgangshafen oder in einen anderen Hafen zurückgekehrt, so

wird bei der Berechnung der Distanzfracht der dem Bestimmungshafen nächste Punkt, welchen das Schiff

erreicht hat, behufs der Feststellung der zurückgelegten Entfernung zum Anhalte genommen.

7. (7)Der Schiffer ist auch in den vorstehenden Fällen verpflichtet, vor und nach der Auflösung des Frachtvertrags für

das Beste der Ladung nach Maßgabe der §§ 535 bis 537, 632 zu sorgen.
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